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Vorgehensweise bei der Umsetzung eines systemischen Projekts
Programm zur Umsetzung der Agrar- und Ernährungsstrategie des Kantons Freiburg (Fribourg Agri&Food)







1. Einleitung
Im Rahmen des Programms «Fribourg Agri & Food» fördert der Kanton Freiburg sogenannte «systemische» Innovationsprojekte in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung (siehe www.fribourg-agrifood.ch).
1. Zweck des Verfahrens
Das vorliegende Verfahren ergänzt die geltenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen für systemische Projekte (ATB). Sofern in diesem Verfahren nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bleiben die ATB in vollem Umfang gültig. Bei Widersprüchen zwischen diesem Verfahren und den ATB haben die Bestimmungen dieses Verfahrens Vorrang. Die in den ATB definierten Begriffe gelten auch für diesen Leitfaden, sofern sie im Folgenden nicht ausdrücklich definiert oder geändert werden.
Ziel dieses Verfahrens ist es, den Projektträger und die verschiedenen Vertragspartner bei der Durchführung eines systemischen Projekts zu unterstützen, die finanziellen Abläufe festzulegen und das Verfahren zur Validierung der Zwischen- und Abschlussberichte zu beschreiben. Dieses Verfahren beschreibt die chronologischen Schritte der administrativen Tätigkeiten des systemischen Projekts.




1. Vorgehensweise bei der Umsetzung eines systemischen Projekts

	Wer?
	Was?
	Kommentar

	Schritt 1 – Projektstart

	Vom Projektträger zum Koordinator
	Die ATB akzeptieren

	Der Projektträger und die Vertragspartner unterzeichnen die ATB und senden sie an den Koordinator zurück

	Vom Projektträger zum Koordinator
	Die spezifischen Projektbedingungen (SPB) akzeptieren
	Der Projektleiter und die Vertragspartner unterzeichnen die SPB und senden sie an den Koordinator zurück

	Vom Koordinator zum Projektträger
	Empfangsbestäti-gung der ATB und SPB.

	Der Koordinator bestätigt und vermerkt den Eingang der ATB- und SPB-Unterlagen. Der Koordinator kündigt das systemische Projekt über verschiedene Kommunikationskanäle an.

	Schritt 2 – Bewilligung und Auszahlung der ersten Tranche der Förderung für das systemische Projekt

	Vom Koordinator zum Projektträger
	Die Finanzierung gemäss den in den SPB und ATB festgelegten Modalitäten gewähren.
	Nach Erhalt der unterzeichneten ATB und SPB überweist der Koordinator 50 % der Fördermittel auf das in den SPB angegebene Bankkonto.


		Schritt 3 – Unterzeichnung des Vertrags zwischen den Vertragspartnern




	Vom Projektträger zum Koordinator
	Die Unterzeichnung des Vertrags zwischen allen Vertragspartnern eines systemischen Projekts innerhalb der in den ATB festgelegten Frist bestätigen.

	Der Vertrag zwischen allen Vertragspartnern eines systemischen Projekts ist die Vereinbarung, die die Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern desselben systemischen Projekts regelt (z. B. Rollen, Aufteilung der Ergebnisse, Vertraulichkeit usw.). Der Projektträger und die Vertragspartner unterzeichnen einen Vertrag und senden ihn an den Koordinator zurück. Liegt innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung der ATB kein Vertrag zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts vor, kann der Koordinator das systemische Projekt für ungültig erklären.

	Schritt 4 – Umsetzung und Begleitung des systemischen Projekts

	Projektträger & Vertragspartner
	Die Aktivitäten des systemischen Projekts durchführen

	Das systemische Projekt wird gemäss den in den ATB und SPB sowie im Antrag festgelegten Zielen und der Projektplanung durchgeführt (insbesondere anhand der genehmigten Tabellen „Budget“ und „Work Packages“). In der Regel dient eine Kick-off-Sitzung als Auftakt für die Aktivitäten, und eine Abschlusssitzung bildet den Schlusspunkt des Projekts.

	Koordinator, Projekträger & Vertragspartner

	Das systemische Projekt dokumentieren und nachverfolgen

	Die Überwachung des systemischen Projekts und seines Fortschritts erfolgt im Rahmen regelmässiger Sitzungen und/oder Berichte. Der Projektträger und der Koordinator legen die Häufigkeit fest. Der Koordinator kann jederzeit zusätzliche Sitzungen oder Berichte vorschlagen oder anordnen. 
Bei erheblichen Abweichungen zwischen Planung und Umsetzung oder bei grösseren Schwierigkeiten bei der Erreichung der Ziele müssen die Vertragspartner den Koordinator darüber informieren; dieser ist befugt, Korrektur- oder Abhilfemassnahmen vorzuschreiben oder anzuordnen.

	Koordinator & COPRO, Projekträger, ggf. alle Vertragspartner

	Dokumentation und Prüfung der Finanzen des systemischen Projekts

	Neben den regelmässigen Berichten kann der Koordinator jederzeit eine Prüfung der Geschäftsberichte vornehmen. Jedes Mitglied des COPRO kann an dieser Prüfung gemeinsam mit dem Koordinator teilnehmen oder diese sogar vertreten.

	Schritt 5 – Erstellung, Einreichung und Genehmigung des Zwischenberichts

	Vertragspartner, Projektträger & Koordinator

	Einen Zwischenbericht erstellen und einreichen

	Der Projektleiter übermittelt dem Koordinator nach Ablauf der Hälfte der Projektlaufzeit per E-Mail einen Zwischenbericht. Darin sind die Fortschritte des Projekts, erste Ergebnisse, Hindernisse und Schwierigkeiten, Änderungen, die Verwendung der Mittel usw. darzulegen. Das Team muss die Vorlage mit dem Titel „Zwischenbericht“ verwenden und alle erforderlichen Abschnitte ausfüllen. Der Zwischenbericht ist dem Koordinator per E-Mail zu übermitteln.

	Koordinator & COPRO

	Den Zwischenbericht bewerten und genehmigen
	Der Koordinator bewertet den Zwischenbericht und leitet ihn zusammen mit einer Stellungnahme, gegebenenfalls ergänzt durch zusätzliche Informationen oder Anmerkungen, an die COPRO weiter. Die COPRO genehmigt den Zwischenbericht oder lehnt ihn ab.

	Vom Koordinator zum Projekträger
	Bestätigung oder Antrag auf Korrekturen melden
	Der Projektträger erhält vom Koordinator die Information, ob der Zwischenbericht genehmigt wurde oder welche zusätzlichen Unterlagen im Falle eines Antrags auf Überarbeitung des Zwischenberichts vorzulegen sind.

	Koordinator zum Projektträger

	Die 2. Finanzierungsrate bezahlen

	Sobald der Zwischenbericht von dem Koordinator genehmigt wurde, gibt diese die 2. Tranche (40 %) der Finanzierung frei und veranlasst die Überweisung auf das Konto des Projektträgers.


	Schritt 6 – Erstellung und Validierung des Abschlussberichts

	Vertragspartner, Projektträger

	Den Abschlussbericht des Projekts verfassen und einreichen

	Der Projektträger erstellt in Zusammenarbeit mit allen Vertragspartnern desselben systemischen Projekts den Abschlussbericht des systemischen Projekts, der als Abschlussbericht gemäss der zu diesem Zweck erstellten Vorlage gilt. Alle in diesem Dokument genannten Punkte müssen ordnungsgemäss ausgefüllt und begründet werden. Zwei wesentliche Aspekte des Berichts betreffen 1) die Auswirkungen des systemischen Projekts und 2) die finanzielle Abrechnung sowie die Einreichung aller relevanten Belege. Dieser Abschlussbericht wird dem Koordinator per E-Mail zugesandt, der ihn dann zusammen mit ihrer Stellungnahme und eventuellen ergänzenden Anmerkungen an den COPRO weiterleitet.

Der Projektträger kann seine Absicht bekunden, einen neuen Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts einzureichen, um sein systemisches Projekt im Rahmen einer kommenden Projektausschreibung fortzusetzen. Er kann seinen Antrag untermauern, indem er die Beweggründe, Hauptziele, erwarteten Ergebnisse und Auswirkungen sowie die Budgetvoranschläge in Form eines Anhangs zum Abschlussbericht kurz darlegt

	Projektträger an den Koordinator und die COPRO
	Präsentation des Abschlussberichts
	Während einer Sitzung legt der Projektträger dem Koordinator und der COPRO in der Regel mündlich einen Bericht über das systemische Projekt vor.

	Koordinator & COPRO
	Den Abschlussbericht prüfen und ggf. genehmigen

	Die COPRO und der Koordinator beraten und entscheiden unter Berücksichtigung der Berichte und der Präsentation darüber, ob die abschliessenden Ergebnisse des systemischen Projekts anerkannt werden oder nicht. 

	Vom Koordinator zum Projektträger

	Dem Projektträger die Ergebnisse der Prüfung des Abschlussberichts mitteilen


	Der Koordinator teilt dem Projektträger die Entscheidung bezüglich des Abschlussberichts (Genehmigung oder Ablehnung) mit und informiert den Projektträger gegebenenfalls über fehlende Angaben und/oder vorzunehmende Korrekturen.

Der Projektträger entscheidet, ob er mit der Vorbereitung eines neuen Antrags auf Finanzierung eines systemischen Projekts im Rahmen einer kommenden Projektausschreibung fortfahren möchte; der weitere Ablauf ist im Verfahren zur Einreichung und Genehmigung eines solchen Antrags beschrieben.

	Koordinator an den Projektträger
	Die 3. Finanzierungstranche bezahlen
	Sobald der Abschlussbericht vom Koordinator genehmigt wurde, gibt dieser die 3. Tranche (10 %) der Fördermittel an den Projektträger frei.

	Schritt 6 – Abschluss des systemischen Projekts

	Projektträger, Vertragspartner

	Die Teamberichte abwickeln; den Restbetrag der Finanzierung an den Koordinator zurückzahlen

	Jeder Finanzierungsbetrag, einschliesslich des Anteils der Vertragspartner an der Kofinanzierung (Eigenanteil), der nicht direkt für das systemische Projekt verwendet wurde, ist an den Koordinator zurückzuzahlen. Gleichzeitig müssen die Vertragspartner etwaige Verbindlichkeiten und sonstige Verpflichtungen, die sie untereinander oder gegenüber Dritten gemäss ihrem Vertrag haben, begleichen.

	Vom Projektträger an den Koordinator
	Den Jahresabschluss erstellen und dem Koordinator mitteilen
	Der abschliessende Finanzbericht ist integraler Bestandteil des Abschlussberichts.

	Koordinator
	Kommunikation zum systemischen Projekt
	Der Koordinator veröffentlicht die Ergebnisse des systemischen Projekts gemäss den in den ATB festgelegten Modalitäten.

	Koordinator
	Archivierung des Projekts
	Alle vom Projektträger bereitgestellten Unterlagen (Videos, Dokumente, Abrechnungen, Belege usw.) werden vom Koordinator sicher archiviert.

	Koordinator
	Bewertung der mittelfristigen Auswirkungen des systemischen Projekts

	In den Monaten bzw. Jahren nach Abschluss des systemischen Projekts kann der Koordinator erneut Kontakt mit dem Projektträger und/oder den Vertragspartnern aufnehmen, um die langfristigen Auswirkungen des systemischen Projekts in den Bereichen Landwirtschaft und Agrar- und Ernährungswirtschaft zu bewerten. 



2. Anhänge

Alle für die Durchführung eines systemischen Projekts erforderlichen Dokumente sind hier (https://fribourg-agrifood.ch/de/finanzierung/systemische-projekte) in ihrer aktuellen Fassung verfügbar.
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